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A m t l i c h e r  T e i l
21. Jahrgang · Ausgabe 7/2022 · 02.04.2022

Stellenausschreibungen des Landkreises Hildburghausen

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt 
eine*n

Sozialarbeiter*in/ Sozialpädagogen*in
im Jugendamt, SG Soziale Dienste/ Erzieherische Hilfen unbefristet 
in Vollzeit (39,5 Wochenstunden).

Was sind Ihre Aufgabenschwerpunkte?
•	 Allgemeine Beratung zur Förderung der Erziehung in der Familie
•	 Hilfe zur Erziehung für Kinder, Jugendliche, junge Volljährige 

sowie unbegleitete minderjährige Flüchtlinge
•	 Prüfen des Vorliegens einer Kindeswohlgefährdung/ Inobhut-

nahme von Kindern und Jugendlichen
•	 Teilnahme und Mitarbeit in Arbeitskreisen und anderen Gremien
•	 Rufbereitschaft

Was bieten wir Ihnen?
•	 Vergütung nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst 

(TVöD), bei Vorliegen der Voraussetzungen S 14 TVSuE
•	 eine jährliche Sonderzahlung
•	 leistungsorientierte Bezahlung nach dem TVöD
•	 Vereinbarkeit von Beruf und Familie durch ein flexibles, libera-

les Arbeitszeitmodell
•	 eine angenehme Arbeitsatmosphäre in einem erfolgreich 

funktionierenden Team
•	 einen Arbeitsplatz im Herzen eines von hoher Lebensqualität, 

sozialer und kultureller Vielfalt geprägten Landkreises mit ca. 
63.000 Einwohner*innen, der über ein attraktives Wohnrau-
mangebot zu vergleichsweise günstigen Preisen verfügt

Was erwarten wir von Ihnen?
•	 erfolgreich mit Diplom bzw. Bachelor abgeschlossenes Studi-

um zum*zur Sozialarbeiter*in/ Sozialpädagogen*in und staatli-
cher Anerkennung

•	 hohe soziale Kompetenz, Teamfähigkeit, Belastbarkeit sowie 
eine selbständige und umsichtige Arbeitsweise

•	 Führerschein Klasse B

Im Interesse der Förderung und beruflichen Gleichstellung werden 
schwerbehinderte Bewerber*innen entsprechend den gesetzlichen 
Bestimmungen bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt. Bit-
te weisen Sie in Ihrer Bewerbung auf eine eventuelle Schwerbehin-
derung hin und fügen Sie entsprechende Nachweise bei.

Wir haben Ihr Interesse geweckt?
Dann richten Sie Ihre aussagefähige Bewerbung mit den üblichen 
Bewerbungsunterlagen einschließlich einschlägiger Abschluss- 
und Arbeitszeugnisse bis spätestens 20.04.2022 (Eingang im 
Landratsamt) an das Landratsamt Hildburghausen, Amt für Per-
sonal und Organisation, Wiesenstraße 18, 98646 Hildburghausen.

Aus verwaltungstechnischen und Kostengründen bitten wir Sie, 
Ihre Bewerbungsunterlagen in Kopie einzureichen und keine Map-
pen und Hefter zu verwenden. Die Bewerbungsunterlagen verblei-
ben in der vorgenannten Behörde und werden nicht zurückgesandt. 

Die Unterlagen nicht berücksichtigter Bewerber*innen werden 
nach Abschluss des Stellenbesetzungsverfahrens vernichtet. Gege-
benenfalls entstehende Kosten beim Vorstellungsgespräch werden 
nicht erstattet.

Die Stellenausschreibung richtet sich grundsätzlich an alle 
Bewerber*innen unabhängig von Geschlecht, Alter, Behinderung, 
Herkunft, Religion, Weltanschauung oder sexueller Identität.

Mit Abgabe der Bewerbung willigen Sie der Verwendung und Spei-
cherung Ihrer für das Stellenbesetzungsverfahren erforderlichen 
personenbezogenen Daten ein. Nähere Informationen stehen Ih-
nen auf unserer Homepage unter www.landkreis-hildburghausen.de 
(Rubrik: Aktuelles/Stellenangebote) zur Verfügung. Die Informatio-
nen können Sie auch in Papierform zu den Sprechzeiten des Land-
ratsamtes erhalten.

i. A.
gez.
Dirk Lindner
Hauptamtlicher Beigeordneter
und Leiter des Dezernates II

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt 
eine*n

Sachbearbeiter*in Organisation
im Dezernat I, Amt für Personal und Organisation unbefristet in 
Vollzeitzeit (39,5 Wochenstunden).

Was sind Ihre Aufgabenschwerpunkte?
•	 Erstellung von tarifrechtlichen Eingruppierungen und Dienst-

postenbewertungen
•	 Mitwirkung bei Organisations- und Arbeitsplatzuntersuchungen
•	 Mitwirkung an der Gestaltung der Aufbau- und Ablauforgani-

sation

Was bieten wir Ihnen?
•	 Vergütung nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst 

(TVöD), Entgeltgruppe 10 bzw. Besoldung nach ThürBesG, Be-
soldungsgruppe A 11

•	 eine jährliche Sonderzahlung
•	 leistungsorientierte Bezahlung nach dem TVöD

•	 Vereinbarkeit von Beruf und Familie durch ein flexibles, libera-
les Arbeitszeitmodell

•	 eine angenehme Arbeitsatmosphäre in einem erfolgreich 
funktionierenden Team

•	 einen Arbeitsplatz im Herzen eines von hoher Lebensqualität, 
sozialer und kultureller Vielfalt geprägten Landkreises mit ca. 
63.000 Einwohner*innen, der über ein attraktives Wohnrau-
mangebot zu vergleichsweise günstigen Preisen verfügt

Was erwarten wir von Ihnen?
•	 Laufbahnbefähigung für den gehobenen nichttechnischen 

Verwaltungsdienst - erfolgreicher Abschluss zum*zur Diplom-
Verwaltungswirt*in bzw. zum*zur Verwaltungsfachwirt*in 
(Fortbildungslehrgang II) oder

•	 erfolgreicher Abschluss im Studienfach Verwaltungsmanage-
ment, Public Management oder

•	 erfolgreicher Abschluss im Studienfach Betriebswirtschafts-
lehre (Schwerpunkt Personalmanagement wünschenswert)

Lesen Sie weiter auf der nächsten Seite.
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•	 eine mehrjährige praktische Berufserfahrung im Bereich einer 
Kommunalverwaltung ist von Vorteil

•	 hohe Einsatz- und Leistungsbereitschaft, Belastbarkeit, Team-
fähigkeit sowie eine selbständige und umsichtige Arbeitsweise

•	 Führerschein Klasse B

Im Interesse der Förderung und beruflichen Gleichstellung werden 
schwerbehinderte Bewerber*innen entsprechend den gesetzlichen 
Bestimmungen bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt. Bit-
te weisen Sie in Ihrer Bewerbung auf eine eventuelle Schwerbehin-
derung hin und fügen Sie entsprechende Nachweise bei.

Wir haben Ihr Interesse geweckt?
Dann richten Sie Ihre aussagefähige Bewerbung mit den üblichen 
Bewerbungsunterlagen einschließlich einschlägiger Abschluss- 
und Arbeitszeugnisse bis spätestens 20.04.2022 (Eingang im 
Landratsamt) an das Landratsamt Hildburghausen, Amt für Per-
sonal und Organisation, Wiesenstraße 18, 98646 Hildburghausen.

Aus verwaltungstechnischen und Kostengründen bitten wir Sie, 
Ihre Bewerbungsunterlagen in Kopie einzureichen und keine Map-
pen und Hefter zu verwenden. Die Bewerbungsunterlagen verblei-
ben in der vorgenannten Behörde und werden nicht zurückgesandt. 

Die Unterlagen nicht berücksichtigter Bewerber*innen werden 
nach Abschluss des Stellenbesetzungsverfahrens vernichtet. Gege-
benenfalls entstehende Kosten beim Vorstellungsgespräch werden 
nicht erstattet.

Die Stellenausschreibung richtet sich grundsätzlich an alle 
Bewerber*innen unabhängig von Geschlecht, Alter, Behinderung, 
Herkunft, Religion, Weltanschauung oder sexueller Identität.

Mit Abgabe der Bewerbung willigen Sie der Verwendung und Spei-
cherung Ihrer für das Stellenbesetzungsverfahren erforderlichen 
personenbezogenen Daten ein. Nähere Informationen stehen Ih-
nen auf unserer Homepage unter www.landkreis-hildburghausen.de 
(Rubrik: Aktuelles/Stellenangebote) zur Verfügung. Die Informatio-
nen können Sie auch in Papierform zu den Sprechzeiten des Land-
ratsamtes erhalten.

gez.
Thomas Müller
Landrat
und Leiter des Dezernates I

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt 
eine*n

Sachbearbeiter*in Rechtsangelegenheiten
im Rechtsamt, unbefristet in Vollzeit (39,5 Wochenstunden).

Was sind Ihre Aufgabenschwerpunkte?
•	 Rechtsberatung der Fachbereiche einschließlich der Verwal-

tungsführung im allgemeinen und besonderen Verwaltungs-
recht (u.a. Vollstreckungs-, Sozial- und Versammlungsrecht)

•	 Unterstützen der Fachbereiche bei schwierigen rechtlichen 
Problemen

•	 Mitwirken und Erstellen von Satzungen des Landkreises und 
Dienstanweisungen des Landrates

•	 Anfertigen von juristischen Stellungnahmen und Gutachten
•	 Prozessvertretung des Landkreises vor Zivil-, Verwaltungs- und 

Sozialgerichten

Was bieten wir Ihnen?
•	 Vergütung nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst 

(TVöD), Entgeltgruppe 13
•	 bei Vorliegen der entsprechenden Voraussetzungen ist die 

Übernahme in ein Beamtenverhältnis möglich
•	 eine jährliche Sonderzahlung
•	 leistungsorientierte Bezahlung nach dem TVöD
•	 Vereinbarkeit von Beruf und Familie durch ein flexibles, libera-

les Arbeitszeitmodell
•	 eine angenehme Arbeitsatmosphäre in einem erfolgreich 

funktionierenden Team
•	 einen Arbeitsplatz im Herzen eines von hoher Lebensqualität, 

sozialer und kultureller Vielfalt geprägten Landkreises mit ca. 
63.000 Einwohner*innen, der über ein attraktives Wohnrau-
mangebot zu vergleichsweise günstigen Preisen verfügt

Was erwarten wir von Ihnen?
•	 Volljurist, Erste und Zweite juristische Staatsprüfung, mit je-

weils einem mindestens befriedigenden Abschluss
•	 umfassende, in der Berufspraxis erworbene Rechtskenntnis-

se auf dem Gebiet des öffentlichen Rechts, insbesondere des 
allgemeinen und besonderen Verwaltungsrechts sowie des 
Sozialrechts, einschließlich des einschlägigen Verfahrens- und 
Prozessrechts

•	 eine einschlägige Berufserfahrung in der Kommunalverwal-
tung mit den o.g. Aufgabenschwerpunkten

•	 strukturierte team- und zielorientierte Arbeitsweise mit ausge-
prägtem Engagement

•	 sicheres Auftreten, Durchsetzungsvermögen, Kommunika-
tions- und Teamfähigkeit sowie eine flexible, selbständige und 
umsichtige Arbeitsweise

•	 Führerschein Klasse B

Im Interesse der Förderung und beruflichen Gleichstellung werden 
schwerbehinderte Bewerber*innen entsprechend den gesetzlichen 
Bestimmungen bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt. Bit-
te weisen Sie in Ihrer Bewerbung auf eine eventuelle Schwerbehin-
derung hin und fügen Sie entsprechende Nachweise bei.

Wir haben Ihr Interesse geweckt?
Dann richten Sie Ihre aussagefähige Bewerbung mit den üblichen 
Bewerbungsunterlagen einschließlich einschlägiger Abschluss- 
und Arbeitszeugnisse bis spätestens 20.04.2022 (Eingang im 
Landratsamt) an das Landratsamt Hildburghausen, Amt für Per-
sonal und Organisation, Wiesenstraße 18, 98646 Hildburghausen.

Aus verwaltungstechnischen und Kostengründen bitten wir Sie, 
Ihre Bewerbungsunterlagen in Kopie einzureichen und keine Map-
pen und Hefter zu verwenden. Die Bewerbungsunterlagen verblei-
ben in der vorgenannten Behörde und werden nicht zurückgesandt. 

Die Unterlagen nicht berücksichtigter Bewerber*innen werden 
nach Abschluss des Stellenbesetzungsverfahrens vernichtet. Gege-
benenfalls entstehende Kosten beim Vorstellungsgespräch werden 
nicht erstattet.

Die Stellenausschreibung richtet sich grundsätzlich an alle 
Bewerber*innen unabhängig von Geschlecht, Alter, Behinderung, 
Herkunft, Religion, Weltanschauung oder sexueller Identität.

Mit Abgabe der Bewerbung willigen Sie der Verwendung und Spei-
cherung Ihrer für das Stellenbesetzungsverfahren erforderlichen 
personenbezogenen Daten ein. Nähere Informationen stehen Ih-
nen auf unserer Homepage unter www.landkreis-hildburghausen.de 
(Rubrik: Aktuelles/Stellenangebote) zur Verfügung. Die Informatio-
nen können Sie auch in Papierform zu den Sprechzeiten des Land-
ratsamtes erhalten.

gez.
Thomas Müller
Landrat
und Leiter des Dezernates I



4 Amtsblatt 7/2022 AMTLICHER TEIL

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt 
eine*n

Sachbearbeiter*in Deponien und Abfallberatung
im Amt für Umwelt und Abfallwirtschaft, SG Abfallwirtschaft un-
befristet in Vollzeit (39,5 Wochenstunden).

Was sind Ihre Aufgabenschwerpunkte?
•	 Betreuung der Deponie einschließlich Einholung der für und 

mit dem Betrieb verbundenen Genehmigungen
•	 Zusammenarbeit mit dem Betreiber
•	 Kontrolle und Prüfung des ordnungsgemäßen Betriebs gemäß 

Genehmigungsbescheid
•	 Betreuung der in der Nachsorgephase befindlichen Deponien, 

insbesondere Betreuung der technischen Anlagen einschließ-
lich Planung notwendiger Instandhaltungsmaßnahmen und 
Durchführung der notwendigen Maßnahmen zur Entlastung 
der Deponien aus der Nachsorge

•	 Erstellung von Jahresberichten und Emissionserklärungen
•	 Abfallberatung, insbesondere zur getrennten Abfallsammlung 

und zur Vermeidung der Umweltverschmutzung
•	 Öffentlichkeitsarbeit

Was bieten wir Ihnen?
•	 Vergütung nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst 

(TVöD), Entgeltgruppe 9b
•	 eine jährliche Sonderzahlung
•	 leistungsorientierte Bezahlung nach dem TVöD
•	 Vereinbarkeit von Beruf und Familie durch ein flexibles, libera-

les Arbeitszeitmodell
•	 eine angenehme Arbeitsatmosphäre in einem erfolgreich 

funktionierenden Team
•	 einen Arbeitsplatz im Herzen eines von hoher Lebensqualität, 

sozialer und kultureller Vielfalt geprägten Landkreises mit ca. 
63.000 Einwohner*innen, der über ein attraktives Wohnrau-
mangebot zu vergleichsweise günstigen Preisen verfügt

Was erwarten wir von Ihnen?
•	 mit Bachelor abgeschlossenes Studium im Studienfach
	 - Umweltingenieurwissenschaften oder
	 - Umweltschutztechnik oder
	 - Abfall- und Entsorgungstechnik oder
	 - einer vergleichbaren Fachrichtung
	 alternativ

•	 Abschluss zum*zur Staatlich geprüften Techniker*in der Fach-
richtung Umweltschutztechnik, Abfall- und Entsorgungstech-
nik, Geologietechnik oder einer vergleichbaren Fachrichtung

•	 umwelttechnisches Verständnis und verwaltungsrechtliche 
Kenntnisse sind von Vorteil

•	 hohe Einsatz- und Leistungsbereitschaft, Belastbarkeit, Team-
fähigkeit sowie eine selbständige und umsichtige Arbeitsweise

•	 Führerschein Klasse B

Im Interesse der Förderung und beruflichen Gleichstellung werden 
schwerbehinderte Bewerber*innen entsprechend den gesetzlichen 
Bestimmungen bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt. Bit-
te weisen Sie in Ihrer Bewerbung auf eine eventuelle Schwerbehin-
derung hin und fügen Sie entsprechende Nachweise bei.

Wir haben Ihr Interesse geweckt?
Dann richten Sie Ihre aussagefähige Bewerbung mit den üblichen 
Bewerbungsunterlagen einschließlich einschlägiger Abschluss- 
und Arbeitszeugnisse bis spätestens 20.04.2022 (Eingang im 
Landratsamt) an das Landratsamt Hildburghausen, Amt für Per-
sonal und Organisation, Wiesenstraße 18, 98646 Hildburghausen.

Aus verwaltungstechnischen und Kostengründen bitten wir Sie, 
Ihre Bewerbungsunterlagen in Kopie einzureichen und keine Map-
pen und Hefter zu verwenden. Die Bewerbungsunterlagen verblei-
ben in der vorgenannten Behörde und werden nicht zurückgesandt. 

Die Unterlagen nicht berücksichtigter Bewerber*innen werden 
nach Abschluss des Stellenbesetzungsverfahrens vernichtet. Gege-
benenfalls entstehende Kosten beim Vorstellungsgespräch werden 
nicht erstattet.

Die Stellenausschreibung richtet sich grundsätzlich an alle 
Bewerber*innen unabhängig von Geschlecht, Alter, Behinderung, 
Herkunft, Religion, Weltanschauung oder sexueller Identität.

Mit Abgabe der Bewerbung willigen Sie der Verwendung und Spei-
cherung Ihrer für das Stellenbesetzungsverfahren erforderlichen 
personenbezogenen Daten ein. Nähere Informationen stehen Ih-
nen auf unserer Homepage unter www.landkreis-hildburghausen.de 
(Rubrik: Aktuelles/Stellenangebote) zur Verfügung. Die Informatio-
nen können Sie auch in Papierform zu den Sprechzeiten des Land-
ratsamtes erhalten.

i. A.
gez.
Britta Rose-Opel
Leiterin des Dezernates III

-> Das nächste Amtsblatt erscheint am 16. April 2022 <-
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Beschluss des 7. Kreistages in seiner 20. Sitzung am 09.03.2022

Beschluss Nr.: 156 / 20 / 2022 vom: 09.03.2022
Beschlussgegenstand:
1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan des Landkreises Hildburghausen für das Haushaltsjahr 2022

Beschluss:
Der Kreistag Hildburghausen beschließt die in der Anlage vorgelegte 1. Nachtragshaushaltssatzung und den Nachtragshaushaltsplan des 
Landkreises Hildburghausen für das Haushaltsjahr 2022.
Abstimmung
dafür: 28
dagegen: 1
Enthaltung: 6

gez. � Dienstsiegel
Thomas Müller
LANDRAT

Bekanntmachung der 1. Nachtragshaushaltssatzung des Landkreises Hildburghausen für das Haushaltsjahr 2022

Gemäß § 114 i.V.m. § 57 Thüringer Kommunalordnung

1. Nachtragshaushaltssatzung des Landkreises Hildburghausen 
für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des § 114 in Verbindung mit § 60 der Thüringer Gemeinde- und Landkreisordnung (Thüringer Kommunalordnung/ThürKO) in der 
jeweils gültigen Fassung erlässt der Landkreis Hildburghausen folgende Nachtragshaushaltssatzung:

§ 1
§ 4 der Haushaltssatzung 2022 wird wie folgt geändert:

vermindert um gegenüber bisher auf nunmehr
Umlagesoll 1.605.400 € 30.363.400 € 28.758.000 €
Umlagesatz 2,46 v. H. 46,58 v. H. 44,12 v. H.

§ 2
Diese Nachtragshaushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2022 in Kraft

Hildburghausen, den 16.03.2022

Landkreis Hildburghausen

gez. � Siegel
Thomas Müller
Landrat

Nachrichtlich:
Die §§ 1 bis 3, 5 und 6 der Haushaltssatzung 2022 werden mit der Nachtragshaushaltssatzung 2022 nicht verändert.

Auslegungshinweis
Mit der öffentlichen Bekanntmachung der 1. Nachtragshaushaltssatzung liegt der Haushaltsplan entsprechend § 114 i. V m. § 57 Abs. 3 
Thüringer Kommunalordnung in der Zeit vom 04.04.2022 bis 19.04.2022 im Landratsamt Hildburghausen - Amt für Finanzverwaltung - in 
der Wiesenstraße 18, Zi. 2.20 aus. Aufgrund der derzeitigen Situation wird um vorherige Terminabsprache zur Einsichtnahme mit der zu-
ständigen Sachgebietsleiterin Frau Thomas (Tel. 03685 445-162 oder per Mail thomas@lrahbn.thueringen.de) gebeten.
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Amtliche Bekanntmachung des Ordnungsamtes / Untere Gewerbebehörde

Verordnung über das Offenhalten der Verkaufsstellen aus besonderem Anlass des Landkreises  
Hildburghausen für das Jahr 2022
Aufgrund des § 10 des Thüringer Ladenöffnungsgesetzes (ThürLadÖffG) vom 24. November 2006 (GVBl. Vom 29. November 2006 Nr. 
16/2006 S. 541) zuletzt geändert durch Gesetz vom 17.02.2022 (GVBl. Seite 91) wird verordnet:

§ 1
In den nachstehend aufgeführten Orten dürfen Verkaufsstellen aus besonderem Anlass, vorbehaltlich des Pandemiegeschehens und der 
Umsetzung der Regelungen aufgrund des Infektionsschutzgesetzes (IfSchG), wie folgt geöffnet sein:

Ort/Anlass Datum Verkaufszeit/ÖZ Begrenzung auf folgende Bereiche
Kreisstadt Hildburghausen
Frühlingsmarkt 10.04.2022 13.00-18.00 Stadtgebiet
(Jahrmarkt - handwerkliche Erzeugnissen, Korbwaren, Porzellan, Schauvorführungen, breites 
kulinarisches Angebot, Spielstraße, Hüpfburg und Flohmarkt)

ohne Ortsteile

Altstadtfest 31.07.2022 13.00-18.00 Stadtgebiet
Musikalische Umrahmung, buntes Markttreiben, (Wolle, Seifen, Duft-Öle, Kristall-Glasdesign, 
Mode, Food-Spezialitäten)

ohne Ortsteile

Michaelismarkt 25.09.2022 12.00-18.00 Stadtgebiet
Traditionsmarkt seit 1331 mit buntem Markttreiben ohne Ortsteile
Gänselieschen`s 
Glühweinmarkt

27.11.2022 13.00-18.00 Stadtgebiet

Wettbewerb der Vereine, Werbering, Lions Club u.v.m.
mit musikalischer Umrahmung, Livemusik, Lagerfeuer, Kinderunterhaltung

ohne Ortsteile

Stadt Eisfeld
Frühlings- und 
Krammarkt

24.04.2022 13.00-18.00 Stadtgebiet

Jahrmarkt, musikalische Umrahmung
Herbst- und 
Krammarkt

02.10.2022 13.00-18.00 Stadtgebiet

Jahrmarkt, Südthüringer Pilzausstellung
Klasenmarkt - 
Weihnachtsmarkt

04.12.2022 13.00-18.00 Stadtgebiet

Jahrmarkt, musikalische Umrahmung

Stadt Römhild
Thüringer 
Keramikmarkt

21.08.2022 13.00-17.00 Stadtgebiet

Keramik-und Töpfermarkt/intern. Keramiksymposium
Schlossweihnacht 
- Adventsmarkt

04.12.2022 13.00-17.00 Stadtgebiet

Buntes Markttreiben, Museum/Konzertbesuch

Stadt Schleusingen
Stadtfest 
Schleusingen

10.07.2022 13.00-18.00 Stadtgebiet

Umzug der Vereine, Show, Konzert, Kloß-Essen
Schleusinger 
Weihnacht

27.11.2022 13.00-18.00 Stadtgebiet

Händler, musikalische Umrahmung, Feuer/Lichtshow

§ 2
Ordnungswidrig im Sinne des § 14 Abs. 1 Ziff. 2 Thüringer Ladenöffnungsgesetz (ThürLadÖffG) handelt, wer als Inhaber einer Verkaufsstelle, als 
Gewerbetreibender oder als verantwortliche Person vorsätzlich oder fahrlässig gegen die im § 1 festgesetzten Öffnungszeiten verstößt.
Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Verkündigung in Kraft.

Hildburghausen, den 23. März 2022

gez.
Thomas Müller
Landrat

Ende des amtlichen Teiles



Aktuelles Geschehen und allgemeine Informationen

Der Bereich Öffentlichkeitsarbeit informiert

Alle Informationen über die Ukraine-Krise 
für Sie auf einen Blick 
Aufgrund der andauernden Kriegshandlungen in der Ukraine 
rechnet die Bundesrepublik mit einem erhöhten Flüchtlingsstrom 
aus dem osteuropäischen Staat. Der Landkreis Hildburghausen 
trifft dahingehend Vorbereitungen und bittet Bürgerinnen und 
Bürger um Mithilfe. In diesem Artikel finden Sie ein paar kurze 
Eckdaten zu den Fragen Wohnraum, Hilfsprojekten und anderen 
Themengebieten rund um die Ukraine-Krise.

Wohnraum
Sie haben vielleicht noch eine Ferienwohnung, die aktuell nicht 
vermietet wird, einen abgeschlossenen Wohnbereich oder ein 
einfach möbliertes Zimmer in Ihrem Haus und wären bereit die-
ses für Ukrainerinnen und Ukrainer zur Verfügung zu stellen? 
Dann melden Sie sich unter den unten genannten Kontaktdaten 
oder online über den Meldebogen auf der Landkreisseite bei uns.

Wir sind für jedes Angebot dankbar!
Es ist aktuell leider noch nicht absehbar wie viel Wohnraum be-
nötigt werden könnte, weshalb alle eingegangen Angebote im 
Amt für Migration gesammelt und verarbeitet werden.
Sollten Sie bereits ukrainische Staatsbürger aufgenommen ha-
ben, melden Sie dies bitte an das Amt für Migration.

Dolmetscher gesucht
Ein großes Hindernis ist die Sprachbarriere zwischen den ukraini-
schen Staatsbürgern und den Behördenmitarbeitern.
Daher ist der Landkreis Hildburghausen auf der Suche nach Dol-
metschern, auf die bei Bedarf zurückgegriffen werden kann, um 
die Arbeit des Amtes für Migration ehrenamtlich zu unterstützen.
Gesucht werden Bürgerinnen und Bürger, mit ukrainischen bzw. 
russischen Sprachkenntnissen.

Spendenaufruf
Ihnen ist es nicht möglich sich persönlich zu engagieren, Sie wol-
len aber dennoch helfen oder uns finanziell unterstützen? Dann 
können Sie dies über unser Spendenkonto tun.

Finanzielle Spenden nutzen wir 
beispielsweise für die Integrati-
onsarbeit - für die Erstausstattung 
von Wohnraum, zur Unterstützung des ehrenamtlichen Engage-
ments und für Informationsmaterialien.

Spendenkonto Landkreis Hildburghausen
Landratsamt Hildburghausen
Kreissparkasse Hildburghausen
IBAN: DE98 8405 4040 1110 1003 25
BIC: HELADEF1HIL
Verwendungszweck: „Hilfe Ukraine“

Bei Ihrer Spende kann zudem ein konkreter Verwendungszweck 
angegeben werden. Damit können Sie gezielt für bestimmte Pro-
jekte oder Anschaffungen spenden.
Geldspenden bis zu 300 Euro können ohne amtliche Spendenbe-
scheinigung mit dem Bareinzahlungsbeleg oder der Buchungs-
bestätigung eines Kreditinstituts (z.B. Kontoauszug) beim Finanz-
amt im Rahmen der Steuererklärungen eingereicht werden.

Für darüberhinausgehende Spenden erteilen wir Ihnen im Be-
darfsfall eine Spendenbescheinigung. Bitte geben Sie bei der 
Überweisung unter Verwendungszweck an „Spendenbescheini-
gung erwünscht“ sowie ihre Adresse für eine postalische Zusen-
dung der Bescheinigung.

Wir danken Ihnen von Herzen!

Sie wollen umfangreichere Informationen? - dann schau-
en Sie sehr gerne auf unsere Internetseite, https://www. 
landkreis-hildburghausen.de/unter Aktuelles -> Hilfe für die 
Ukraine im Landkreis Hildburghausen, vorbei.

Für allgemeine Anfragen, die Übersendung der Meldun-
gen und Angebote steht Ihnen das Amt für Migration unter  
integration@lrahbn.thueringen.de oder der Telefonnummer 
03685/445-488 zur Verfügung.

Die Untere Fischereibehörde informiert

Fischerprüfung Mai 2022
Termin: 28.05.2022
Uhrzeit: 9:00 Uhr

Ort: Sitzungssaal Landratsamt Hildburghausen,
Wiesenstraße 18 in 98646 Hildburghausen

Fischerprüfung
Zuständig für die Zulassung zur Fischerprüfung ist die Untere Fi-
schereibehörde. Voraussetzung für die Zulassung zur Fischerprü-
fung ist der Nachweis, dass der Antragsteller an einem Vorberei-
tungslehrgang min. 30 Stunden teilgenommen hat. Zulässig, für 
den Nachweis eines Vorbereitungslehrganges, ist auch das Zertifi-
kat des Online-Anbieters Fishingking.
Interessenten stellen bitte einen schriftlichen Antrag (unter Vorlage 
einer Kopie Ihres Personalausweises, Vorder- u. Rückseite) an das:

Landratsamt Hildburghausen
Untere Fischereibehörde

Wiesenstraße 18, 98646 Hildburghausen

Der Antrag auf Zulassung zur Fischerprüfung ist online abrufbar 
unter: https://www.landkreis-hildburghausen.de/?object=tx%7c29
03.2&ModID=10&FID=2903.352.1

Der nächste 30-stündige Vorbereitungslehrgang zur Fischerprü-
fung im Bereich der Unteren Fischereibehörde des Landkreises 
Hildburghausen findet im Mai 2022 statt.

Anmeldungen bei:
Herrn Andreas Kirsch
Email: die-kirschen@t-online.de

Interessenten stellen bitte einen formlosen Antrag (schriftlich per 
E-Mail) an den Lehrgangsanbieter. Von dort erhalten Sie die An-
tragsunterlagen für den Lehrgang, sowie den Antrag auf Zulassung 
zur Fischerprüfung.

gez.
René Westphal
-Untere Fischereibehörde-
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Hochmoderne Wärmebildkamera für Feuerwehrausbildung im Landkreis Hilldburghausen

Nachruf
In stillem Gedenken an die langjährig im Bereich der Finanzverwaltung tätige

Brigitte Fink
bekunden wir den Familienangehörigen unser tiefes Mitgefühl.

Thomas Müller
Landrat des Landkreises Hildburghausen

Andrea Engelbert
Vorsitzende des Personalrates

Hildburghausen, im März 2022

Mit einer hochmodernen Wärmebildkamera ist künftig der Brand- 
und Katastrophenschutz im Landkreis Hildburghausen ausgestat-
tet. Die Kamera wurde am Donnerstag, dem 17.03.2022 von der 
SparkassenVersicherung dem zuständigen Sachgebiet übergeben.

„Die Wärmebildkamera wird bei uns für die Ausbildung der Einsatz-
kräfte eingesetzt. Damit sind unsere Wehren gut vorbereitet für die 
Verwendung solcher Kameras im Einsatzfall“, so Philipp Major vom 
Sachgebiet Brand- und Katastrophenschutz. Überbracht wurde die 
Kamera von der Direktionsbevollmächtigten Mareike Bergsieker von 
der SparkassenVersicherung. „Wärmebildkameras sind ein Mittel 
der modernen Brandbekämpfung bei Gebäudebränden. Ihr Einsatz 
ermöglicht es, in einem brennenden Haus den Brandort zu lokali-
sieren, effektiv zu bekämpfen und kann damit gleichzeitig helfen 
den Brand- und Löschwasserschaden zu reduzieren“, so Bergsieker.

Interessantes zur SparkassenVersicherung:
Die SV SparkassenVersicherung / SV Kommunal fördert seit vielen 
Jahren die Feuerwehren. Dabei haben Feuerwehr und Versicherer 
Schutz und Rettung von Menschenleben im Blick, aber natürlich 
auch die Gebäuderettung und die Verhütung von Schäden. Jubi-
läumsprämien, Zuschüsse zu Brandschutzkoffern und vor allem 
innovative Feuerwehrausrüstung fallen unter die Förderungen der 
letzten Jahre.

Da viele Einsatzabteilungen der Feuerwehren noch nicht über eine 
Wärmebildkamera verfügen, können bei der SV SparkassenVersiche-
rung versicherte Kommunen über den Versicherungsschutz KRIS-
TALL diese kostenfrei erhalten. Hiermit soll die Einsatzfähigkeit der 
Wehren gestärkt und der kommunale Haushalt entlastet werden.

(v.l.n.r.): Britta Rose-Opel (Dezernentin Landratsamt Hildburghau-
sen), Marcel Koch, Phillip Major (beide Brand- und Katastrophen-
schutz), Mareike Bergsieker (SparkassenVersicherung)

Interessantes aus dem Kreisseniorenbüro Hildburghausen

Frühling der Hoffnung
Besuchen Sie doch wieder einmal die Innenstadt von Hildburghausen!
In den Schaufenstern am Markt sowie der Unteren und Oberen 
Marktstraße entdecken Sie den „Frühling der Hoffnung“.
Die Kitas „Taußendfüßler“ und „Parkmäuse“ Hildburghausen, der 
Kindergarten „Waisaspatzen“ Crock und „Spatzennest“ Hinternah 
sowie die Grundschulen Brattendorf und Schönbrunn gestalteten 
in ihren Gruppen mit großem Eifer Gemälde und Plakate zum The-
ma Frühling, die nun bis nach Ostern zu sehen sind.
„Mögen die farbenfrohen Bilder der Kinder (zumindest für die Zeit 
des Betrachtens) vergessen lassen, was uns täglich an bedrohlichen 
Nachrichten erreicht“, so die Initiatorinnen der Aktion Julia Müller 
und Heike Sittig.
Durch die tägliche Arbeit im Hospizverein „Emmaus“ e.V. sowie im 
Kreisseniorenbüro entwickelte sich diese Idee, denn der Bedarf an 
Hoffnung, Freude, Zuversicht und menschlichem Miteinander ist 
sehr groß!

Ein herzliches Dankeschön gilt den kleinen Künstlern, den Erziehe-
rinnen und den Geschäftsleuten in der Innenstadt, die ihre Schau-
fenster zur Verfügung gestellt haben!

Julia Müller
Hospizverein „Emmaus“ e. V.

Heike Sittig
Kreisseniorenbüro
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Interessantes aus dem Landkreis Hildburghausen vor 50 Jahren
Worüber das „Freie Wort“ um den 2. April 1972 berichtete.

01.04.1972 Hildburghausen. Zur Verbesse-
rung der Naherholungsmöglichkeiten wird 
in der Kreisstadt gegenwärtig der Schwer-
punkt auf die Gestaltung des Friedenspar-
kes gelegt. Nach der erfolgten Kanalreini-
gung müssen Wege in Ordnung gebracht 
werden und die Grünanlagen gepflegt wer-
den. In diesem Jahr sollen auch die Räume 
im Bootshaus ausgebaut werden um eine 
bessere gastronomische Versorgung zu er-
möglichen.

Bootshaus KS 933 aus Sammlung Kreisarchiv

05.04.1972 Hildburghausen. Am Oster-
sonntag brannte gegen 20:15 Uhr ein Lager 
des Kombinates Obst, Gemüse, Speisekar-
toffeln in Hildburghausen. Da eine große 
Menge Spankörbe gelagert war, wurde die 
Ausbreitung des Feuers auf dem Gelände 

begünstigt. Der Schaden beträgt nach ers-
ten Schätzungen ca. 60 000 Mark.

Brand

06.04.1972 Schönbrunn. Gewürze aus der 
Konsum-Gewürzmühle Schönbrunn sind 
beliebt und werden gerne gekauft. Be-
sonders begehrt sind bei der Bevölkerung 
die neu entwickelten Würzmischungen in 
praktischen Streugläsern. Die Nachfrage ist 
so gestiegen, daß die verlangten Mengen 

kaum noch manuell zu bewältigen sind. 
Deshalb wollen die Werktätigen zusammen 
mit Kollegen des VEB Mechanisierung Suhl 
einen Abfüllautomaten bauen.

Verpackung Gewürze

07.04.1972 Schönbrunn. Am 03.04.1972 
wurde mit der Gründungsversammlung des 
VEB Polstermöbelwerk Schönbrunn der Pols-
termöbelbetrieb in Volkseigentum überführt.

07.04.1972 Themar. Anläßlich der „Woche 
der Jugend und Sportler“ wurde in drei Ver-
anstaltungen unter dem Titel „Treffpunkt 
Bürgermeister“ mit Themarer Jugendlichen 
über den Jugendförderungs- und Volks-
wirtschaftsplan 1972 und über die Rechen-
schaftslegung der Stadtverordnetenver-
sammlung gesprochen.

Kei.

Historisches aus dem Landkreis Hildburghausen vor 100 Jahren
Worüber die „Täglichen Nachrichten“ um den 2. April 1922 berichteten:

26.03. 1922 „Schwarzbach, 25. März. In 
diesen Tagen wütete ein orkanartiger Sturm 
über Flur und Wald und hat die ganze Kraft 
des entfesselten Elementes gezeigt. Dem 
Wald hat er fürchterlich mitgespielt und ihn 
garstig zerzaust. Mächtige Bäume wurden 
durch die Macht des Sturmgesellen aus der 
Erde gerissen und lagen im wüsten Durchei-
nander über Straße und Bahngleise der Eis-
feld-Unterneubrunner Bahn, ein natürliches 
„Verhau“ bildend. Der Umsicht des Fahrper-
sonals vom „Gründerle“ ist es zu danken, 
daß Unglück verhütet werden konnte. 

„Gründerle“ aus Sammlung Hans Löhner

Mit der Säge und der Axt gelang es, die 
Baumriesen zu zerkleinern und die Strecke 
frei zu bekommen. Bis zum Abendzug hat-
te sich das Naturschauspiel wiederholt und 
von neuem den Verkehr gestört. Unter Bei-
hilfe von Feuerwehr gelang es mühsam, die 

gesperrte Strecke frei zu machen, sodaß das 
„letzte Gründerle“ glücklich in der Geister-
stunde im „Grunde“ ankam. Das Verhalten 
des Fahrpersonals muß als überaus lobens-
wert anerkannt werden. – Der angerichtete 
Windbruchschaden ist erheblich. Möge er 
etwas Gutes im Gefolge haben, billiges Holz, 
damit die „Luxuspreise“ endlich aufhören“

28.03.1922 „Hildburghausen, 27. März. Nach 
der Ferienordnung schließt das jetzige Schul-
jahr am 31. März, das neue Schuljahr beginnt 
am 1. April. In der Bürgerschule und in der 
Nonneschule findet am 29. ds. Mts. von 9 – 
12 Uhr öffentlicher Unterricht in allen Klas-
sen statt. Die Osterferien beginnen am 8. und 
endigen am Sonntag, den 23. April. Damit 
tritt der wohl bis dahin noch nicht dagewe-
sene Zustand ein, daß in Thüringen zwischen 
Beendigung des alten und Beginn des neuen 
Schuljahres keine Ferien sind, sondern diese 
erst eine Woche nach Schulanfang beginnen.“

02.04.1922 „Hildburghausen, 1. April. Sit-
zung des Kreisausschusses in Römhild.“ 
-Die Sitzung des Kreisausschusses hatte die 
Voranschläge für das neue Rechnungsjahr 
1922/23 auf der Tagesordnung und stimm-
te einmütig zu. Der Elektrizitätsvertrag mit 
der Stadt Eisfeld wird erneuert. Der Landrat 

prüft die Beschaffung einer neuen Motor-
spritze für den Kreis.- „Im Anschluß an die 
Sitzung besichtigte der Kreisausschuß die 
Schule von Römhild, die wohl die schönste 
oder eine der schönsten und zweckmäßigs-
ten des gesamten Gebietes Meiningen ist, 
das Kinderheim, das Kriegerwaisenhaus, das 
Stadtbad und das städtische Basaltwerk. Die 
Stadt Römhild hat in ihren Einrichtungen 
Großes geschaffen. Die Kreisausschußmit-
glieder äußerten sich darüber hochbefriedigt 
und nahmen reiche Anregungen mit nach 
Hause. Allgemein begrüßt man es sehr, daß 
Sitzungen des Kreisausschusses häufiger in 
anderen Bezirken des Kreises, nicht immer in 
Hildburghausen gehalten werden sollen.“

Herzog Bernhard Schule in Römhild KS 283 
Sammlung Kreisarchiv

Kei.


